Muster-Betriebsvereinbarung: Videoüberwachung
Zwischen der … (Name des Unternehmens), vertreten durch die Unternehmensleitung, und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens), vertreten durch den/die Betriebsratsvorsitzende/n, wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich
Die Betriebsvereinbarung gilt für die Einführung und Anwendung der Videoüberwachung in den Verkaufsabteilungen … an den Standorten …
Sie gilt für alle Beschäftigten der hier aufgeführten Abteilungen und Standorte.

§ 2 Ziel und Zweck
Der Zweck der Videoüberwachung ist ausschließlich die Verhinderung von Straftaten. Das gilt vor allem im Hinblick auf eine Verringerung oder Verhütung von Diebstählen in den Verkaufsabteilungen der … (Name des Unternehmens).

§ 3 Leistungs- und Verhaltenskontrolle
Das Videoüberwachungssystem wird nicht zu Zwecken der Leistungs- und Verhaltenskontrolle, zum Leistungsvergleich oder zur Leistungsbemessung der Beschäftigten verarbeitet oder genutzt.

§ 4 Updates
Notwendige Updates des Kameraüberwachungssystems werden automatisch durchgeführt. Der Betriebsrat wird hierüber lediglich unterrichtet.
Etwas anderes gilt, wenn die ursprüngliche Zweckbindung ausgeweitet wird oder sich Funktionen des Systems wesentlich ändern. Hierüber ist im Vorfeld die Zustimmung des Betriebsrats zum Einsatz einzuholen.

§ 5 Datenübermittlung und Schnittstellen
Digitalisierte Bilddaten des Kameraüberwachungssystems werden ausschließlich in einem eigenständigen, unverbundenen System verarbeitet und nicht an andere technische Systeme übermittelt. 
Die Verarbeitung darf nur innerhalb des Betriebs erfolgen. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich unzulässig. Lediglich wenn es zu einer Straftat kommt, ist eine Übermittlung an die zuständige Strafverfolgungsbehörde zulässig.

§ 6 Auswertung von Bilddaten
Die Auswertung der aufgezeichneten Bilddaten sowie eine längere Aufbewahrung als in § 7 dieser Vereinbarung vorgesehen erfolgt nur anlassbezogen. Ein entsprechender Anlass liegt vor, wenn das Material die Verfolgung von Straftaten oder andere sicherheitsrelevante Ereignisse notwendig macht.

§ 7 Löschung von Bilddaten
Die aufgezeichneten Bilddaten oder Videoaufzeichnungen werden jeweils nach Ablauf von 24 Stunden gelöscht. Die Löschung stellt der oder die Datenschutzbeauftragte sicher.
Davon ausgenommen ist lediglich das Video- oder Bildmaterial, das aufgezeichnete Delikte enthält.
§ 8 Rechte der Beschäftigten
Die Unternehmensleitung stellt sicher, dass die Beschäftigten über den Einsatz und Leistungsumfang des Überwachungssystems umfassend informiert werden.
Eine heimliche Überwachung ist ausgeschlossen. 

§ 9 Rechte des Betriebsrats
Der Betriebsrat wird unabhängig von den hier bereits aufgeführten Beteiligungsrechten zu allen Schritten rechtzeitig umfassend informiert. Dazu gehört auch, dass ihm vor Inbetriebnahme der jeweiligen Systeme die Reichweite der Kameras an den Monitoren demonstriert wird.
Bei Ausübung seiner Überwachungsrechte darf der Betriebsrat den Raum mit den Monitoren unangemeldet betreten. Der oder die Datenschutzbeauftragte ist dem Betriebsrat zudem zur Auskunft verpflichtet.
Etwaige Änderungen und Erweiterungen der jeweiligen Anlagen sind nur nach vorheriger Zustimmung des Betriebsrats zulässig.

§ 10 Abschaffung des Videoüberwachungssystems
Die Kameraüberwachung wird unverzüglich abgeschafft, wenn alternative und entsprechend wirksame andere Systeme zur Erreichung des Zwecks auf dem Markt sind, die für die Beschäftigten ein milderes Mittel darstellen.

§ 11 Schlussbestimmungen
Die Betriebsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, frühestens jedoch zum … schriftlich kündbar. Im Falle einer Kündigung wirkt sie bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung zu diesem Thema fort.

________________
Ort, Datum

________________
Unterschriften

